
 

Gemeindewerke 

 

Tarifblatt Wasserversorgung 

 

Gültig ab 1. Januar 2018 

B b Tarife für die Wasserabgabe für Haushalt, Gewerbe, Industrie und Landwirtschaft 

 
 exkl. MwSt. inkl. MwSt.* 

1.   Grundgebühren für Wasseranschluss 

 

1.1 Für jede Wohnung/Einheit in Ein- und  

  Mehrfamilienhäusern, landwirtschaftlichen oder  

  gewerblichen Betrieben im Monat 

 

1.2 Für industrielle und gewerbliche Betriebe mit einem 

  Halbjährlichen Bezug von mehr als 10'000 m3 

 

  bei Anschluss  

  bis 40 mm pro Monat 

  bis 50 mm pro Monat 

  bis 80 mm pro Monat 

  bis 125 mm pro Monat 

  über 125 mm pro Monat  

 

1.3 Für Betriebe mit grossen Spitzenbelastungen wird die    

  Grundgebühr von den Gemeindewerken pro m3 des  

  Beanspruchten Tagesmaximums festgesetzt. 

 

1.4 Für Klimaanlagen pro Minutenliter und Monat 

 

 

 

 

 

 

Fr. 7.00 

 

 

 

 

Fr. 15.00 

Fr. 30.00 

Fr. 60.00 

Fr. 90.00 

Fr. 120.00 

 

 

 

 

 

Fr. 5.00 

 

 

 

 

 

Fr. 7.18 

 

 

 

 

Fr. 15.38 

Fr. 30.75 

Fr. 61.50 

Fr. 92.25 

Fr. 123.00 

 

 

 

 

 

Fr. 5.13 

 

 
2.  Grundgebühren für Löschwasserversorgung 

  (für alle Liegenschaften mit Anschluss an die 

  Wasserversorgung Horgen) 

 

2.1 Für jede Wohnung/Einheit in Ein- und Mehrfamilien- 

  häusern, landwirtschaftlichen oder gewerblichen  

  Betrieben im Monat 

 

2.2 Für jeden Wassermesser in Gebäuden, die  

  ausschliesslich gewerblichen, industriellen oder 

  anderen Zwecken dienen und keine Wohnungen 

  enthalten im Monat  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fr. 2.50 

 

 

 

 

Fr. 2.50 

 

 

 

 

 

 

 

Fr. 2.69 

 

 

 

 

Fr. 2.69 

 

3.  Konsumpreis 

  Ohne Staffelung pro m3 

 

 

Fr. 1.85 

 

 

Fr. 1.90 

 

 

*  Mehrwertsteuersätze 

  1.  Grundgebühren für Wasseranschluss 

  2. Grundgebühren für Löschwasserversorgung 

  3. Konsumpreis  

 

 

2,5 % 

7,7 % 

2,5 % 
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Gestützt auf den Gemeindeversammlungsbeschluss am 10. Dezember 2009 fallen Ände-

rungen der Wassertarife in die Befugnis des Gemeinderates. Die vorliegenden Tarife wur-

den vom Gemeinderat am 5. Februar 2018 genehmigt. 
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